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Ratsfraktion – FDP

 

Ratsherrn Stefan Wiedon

Vorsitzender des Schulausschusses

 

 

Anfrage der FDP-Ratsfraktion

zur Sitzung des Schulausschusses am 03.02.2026

 

Betrifft:

Anfrage der FDP-Ratsfraktion: Ausstattung der Düsseldorfer Schulen mit 

digitalen Endgeräten für Lehrende

 

Sehr geehrter Herr Wiedon,

 

im Namen meiner Fraktion bitte ich Sie, folgende Anfrage auf die Tagesordnung

der Sitzung des Schulausschusses am 3. Februar 2026 zu setzen und von der

Verwaltung beantworten zu lassen: 

 

Anfrage:

 

1. Wie viele iPads für Lehrkräfte an Düsseldorfer Schulen werden aktuell 

benötigt, mit der Bitte um Angabe, wie viele Geräte der 8. Generation mit

einem Speicher von 32 GB noch im Schuleinsatz sind, die im Rahmen des 

DigitalPakt 1.0 von der LHD angeschafft und an Lehrkräfte ausgegeben 

wurden?

2. Bezugnehmend auf den „Ausblick“, den die Verwaltung auf Seite 39 

unten/Seite 40 des Medienentwicklungsplans 2.01 in Bezug auf den 

weiteren Umgang mit Endgeräten für Lehrende und die ungeklärte 

Finanzierungsfragen gibt, bitten wir um Auskunft, wie viele Endgeräte die 

LHD auf freiwilliger Basis wegen Defekts oder aus anderen Gründen für 

Lehrende angeschafft und ausgegeben hat und wie viele Geräte die LHD 

Düsseldorf beabsichtigt, im Rahmen des Medienentwicklungsplans 2.0 für 

Lehrende noch zu beschaffen?

3. Welche Handlungsoptionen prüft die Verwaltung, um vor einer möglichen 

landesweiten Regelung bzw. Förderrichtlinie (DigitalPakt 2.0) 

interimistisch eine bedarfsgerechte Ausstattung der Lehrkräfte 

sicherzustellen (z. B. kommunale Vorfinanzierung mit 
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Rückerstattungsmechanismus, Übergangslösungen über Schulbudgets, 

Gerätepools), und welche rechtlichen bzw. finanziellen Voraussetzungen 

wären hierfür erforderlich?

 

Begründung:

Vor dem Hintergrund des Medienentwicklungsplans 2.0, der avisierten 

Budgetierung von mindestens 200 Mio. Euro für die Digitalisierung der 

Düsseldorfer Schulen und des jüngst geführten Schriftverkehrs zwischen der 

Landeshauptstadt Düsseldorf (LHD) und der Gewerkschaft Erziehung und 

Wissenschaft (GEW) zu dienstlichen Endgeräten2 bitten wir um Beantwortung 

der gestellten Fragen.

 

In den oben genannten Passagen des Medienentwicklungsplans 2.0 für die Jahre 

2025-2029 geht die Verwaltung selbst bei der Ausstattung mit Endgeräten für 

Lehrende von einer Aufgabenübertragung auf den Schulträger aus. Wegen der 

ausstehenden Kostenerstattung durch das Land NRW will die LHD aber, von 

wenigen Ausnahmen abgesehen, keine Endgeräte mehr an Lehrende ausgeben.

 

 

Dr. Christoph Schork
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